
 BÜRGERSCHAFT 
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21. Wahlperiode 15.01.16

Schriftliche Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 07.01.16 

und Antwort des Senats 

Betr.: Steigende Liquiditätshilfen oder 0-Prozent-Kredite der Stadt für öffentli-
che Unternehmen – Nimmt der Senat die Warnhinweise des Rech-
nungshofs ernst? 

Laut Artikel 4 des Haushaltsbeschlusses 2015/2016 kann der Senat diversen 
Unternehmen, Landesbetrieben und ähnlichen Einrichtungen verzinsliche  
Liquiditätshilfen gewähren. Von 2015 an wurde die mögliche Gesamthöhe 
sogar noch deutlich von 600 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro erhöht. 
Angesichts der extrem niedrigen Refinanzierungskosten der öffentlichen 
Hand können damit auch viele öffentliche Unternehmen und Landesbetriebe 
Kredite zu äußerst niedrigen Zinsen aufnehmen. 

In seiner Anfang Dezember 2015 vorgelegten Beratenden Äußerung „Monito-
ring Schuldenbremse 2015“ hat der Rechnungshof den Anstieg der Liquidi-
tätshilfen und die damit verbundene Gefahr einer strukturellen Verschuldung 
kritisiert. Zudem stellte der Rechnungshof einige Fälle dar, in denen festge-
legte Limite überschritten wurden und in denen aus den zur Deckung kurz-
fristiger Mittelbedarfe gedachten Liquiditätshilfen systematische Dauerfinan-
zierungen wurden. 

Diese Problematik wurde bereits im Rahmen der Beratung des Haushalts 
2015/2016 im Herbst 2014 erörtert. Damals sagten die Senatsvertreter eine 
Prüfung der laufenden Überwachung der Liquiditätshilfen zu und wollten die 
dauerhafte Inanspruchnahme über ein gesamtes Kalenderjahr unterbinden 
(Drs. 20/14000, Band 1, Seite 164). 

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Der Senat beantwortet die Fragen teilweise auf Grundlage von Auskünften der HGV 
Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) 
wie folgt: 

1. Welchen der im jeweiligen Haushaltsbeschluss genannten Unternehmen 
und Einrichtungen hat der Senat beziehungsweise die zuständige  
Behörde wann und warum im Zeitraum April bis Dezember 2015 Liquidi-
tätshilfen zur Verfügung gestellt? 

2. In welcher Höhe wurden die Liquiditätshilfen jeweils in den einzelnen 
Fällen zur Verfügung gestellt? Bitte jeweils zum Monatsende angeben. 

3. Wie lange und zu welchem Zins wurden die Liquiditätshilfen jeweils in 
den einzelnen Fällen zur Verfügung gestellt? Bitte keinen Durchschnitts-
zins über alle Unternehmen wie in Drs. 20/13852 angeben. 
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Der Zinssatz lag für alle Unternehmen und Einrichtungen einheitlich bei 0,1 Prozent. 
Im Übrigen siehe Anlage 1 sowie Drs. 21/218. 

4. Wie hoch sind derzeit jeweils die Limite für die einzelne Unternehmen 
und Einrichtungen, die Liquiditätshilfen in Anspruch nehmen dürfen? 
Wann wurden im Jahr 2015 jeweils welche Limite aus welchen Gründen 
geändert? 

5. Wer ist im Einzelnen jeweils für die Festlegung und die regelmäßige 
Überprüfung der gewährten Limite verantwortlich? 

6. Welche Veränderungen wurden in der Überwachung der gewährten  
Liquiditätshilfen im Einzelnen seit der Erörterung im Haushaltsausschuss 
im Oktober 2014 vorgenommen? Welche Veränderungen wurden  
geprüft und aus jeweils welchen Gründen nicht umgesetzt? 

7. Wie häufig, aus welchen Gründen und für jeweils welchen Zeitraum gab 
es in den Jahren 2014 und 2015 bei welchen einzelnen Unternehmen 
und Einrichtungen Überschreitungen der Limite? Welche Konsequenzen 
wurden daraus von welcher Stelle gezogen? 

Veränderungen in der Überwachung wurden nicht vorgenommen. Im Übrigen siehe 
Anlage 2 und Drs. 20/11834. 

8. Welche Unternehmen und Einrichtungen haben im Jahr 2015 dauerhaft 
ohne zwischenzeitlichen Kontoausgleich Liquiditätshilfen in Anspruch 
genommen? Welche Konsequenzen wurden daraus von welcher Stelle 
gezogen? 

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und der Landesbetrieb Schulbau Ham-
burg einschließlich des Sondervermögens Schulimmobilien. Hierzu finden Gespräche 
über eine Änderung der Finanzierung statt. 

9. Wie bewerten der Senat beziehungsweise die zuständige Behörde den 
Einsatz von Liquiditätshilfen zur Deckung eines dauerhaften operativen 
Finanzierungsbedarfs? Ist dies im Rahmen des geltenden Haushalts-
rechts zulässig? 

Die Empfänger der Liquiditätshilfen sind verpflichtet, diese nur zur Aufrechterhaltung 
einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft zu nutzen. Im Übrigen siehe Drs. 
20/14000. 

10. Die Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanage-
ment mbH (HGV) erhält neben anderen städtischen Unternehmen Liqui-
ditätshilfen. Bei der HGV werden diese Hilfen unter anderem auch für 
das sogenannte Cash-Pooling genutzt, bei dem sich die Konzernunter-
nehmen der HGV ihrerseits Liquidität beschaffen können – die günstigen 
Liquiditätshilfen der Stadt werden also weitergeleitet. 

a. Welche Unternehmen haben wozu im Zeitraum April bis Dezember 
2015 in jeweils welcher Höhe Liquidität aus dem Cash-Pool der 
HGV in Anspruch genommen? Zu welchen Konditionen wurde diese 
Liquiditätshilfe verzinst? Bitte jeweils per Monatsende angeben. 

Der Zinssatz lag bei 0,2 Prozent. Im Übrigen siehe Anlage 3. 

b. Haben andere Unternehmen, denen laut jeweiligem Haushaltsbe-
schluss auch Liquiditätshilfen gewährt werden können, im Zeitraum 
April bis Dezember 2015 diese Hilfen an Beteiligungen weitergelei-
tet? 

Wenn ja, welche Unternehmen, in welcher Höhe und welchen Kon-
ditionen und an welche Beteiligungen? 

Nein. 
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c. Gab es innerhalb des HGV-Cash-Poolings Unternehmen, die im 
Jahr 2015 dauerhaft ohne zwischenzeitlichen Kontoausgleich Liqui-
dität aus dem Cash-Pool aufgenommen haben? 

d. Wie bewerten der Senat beziehungsweise die zuständige Behörde 
den Einsatz des HGV-Cash-Pools zur Deckung eines dauerhaften 
operativen Finanzierungsbedarfs? Ist dies rechtlich zulässig? 

Der Einsatz des HGV-Cash-Pools dient im Wesentlichen zur Abfederung kurzfristig 
auftretender Liquiditätsbedarfe. Die HGV stellt ihren Unternehmen Liquidität daher 
grundsätzlich nur zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen in Form kurzfristiger 
Kredite zur Verfügung, die innerhalb eines Jahreszeitraumes zurückzuführen sind. 
Von dieser Regel wird nur in Ausnahmefällen abgewichen. Im Fall der Grundstücks-
gesellschaft Billstraße 82-84 mbH ist eine eigenständige Finanzierung aufgrund des 
vergleichsweise geringen Betrages (durchschnittlichen 0,3 Millionen Euro) nur schwer 
realisierbar. 

Bei der HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH (HGL) ist eine im 
Jahr 2013 ausgelaufene Finanzierung durch Finanzmittel der HGV ersetzt worden. 
Diese Finanzierung soll in absehbarer Zeit durch eine Kreditaufnahme der HGL abge-
löst werden. 

Die P+R GmbH Bau führt in Abstimmung mit der Freien und Hansestadt Hamburg 
(FHH) Baumaßnahmen durch, bei denen die Gesellschaft einzelne Baumaßnahmen 
bezahlt und dafür von der Freien und Hansestadt Hamburg Zuschüsse bekommt. Da 
diese Zuschüsse zeitlich später gezahlt werden, finanziert die HGV die Aufwendungen 
der Gesellschaft vor. 
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Anlage 1
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